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Die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung (staatliche Anerkennung) setzt u. a. die 

für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

voraus. 

Der Nachweis der Deutschkenntnisse ist auch zu erbringen, wenn ein Anpassungslehrgang 

erfolgreich absolviert oder eine Eignungs-/Kenntnisprüfung bestanden wurde. In diesem 

Fall ist der Nachweis über die ausreichenden Deutschkenntnisse spätestens nach 

erfolgreichem Anpassungslehrgang bzw. nach bestandener Eignungs-/Kenntnisprüfung 

vorzulegen. 

Zum Nachweis, dass Sie über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen 

Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, werden derzeit ausschließlich die nachfolgend 

aufgeführten Zertifikate akzeptiert: 

1.  „telc Deutsch B2“ (oder höher) 

Die Prüfung kann in Deutschland sowie in vielen weiteren Ländern durchgeführt werden. 

2.  „telc Deutsch B2 Beruf“ (oder höher) oder „telc Deutsch B2 Pflege“ (oder höher) 

Die Prüfung kann in Deutschland sowie in vielen weiteren Ländern durchgeführt werden. 

3.  „telc Deutsch B2+ Beruf“ 

Die Prüfung kann in Deutschland sowie in vielen weiteren Ländern durchgeführt werden. 

4.  „Goethe-Zertifikat B2“ (oder höher) 

Die Prüfung kann in Deutschland sowie weltweit an Goethe-Instituten, Goethe-Zentren 

und bei Prüfungskooperationspartnern ablegt werden. 

5.  „Goethe-Test PRO Pflege“ (entspricht B2)“ 

Die Prüfung kann in Deutschland sowie weltweit an Goethe-Instituten, Goethe-Zentren 

und bei Prüfungskooperationspartnern ablegt werden. 

6.  „TestDaF Niveaustufe 3“ (oder höher)  

Die Prüfung kann in Deutschland sowie in vielen weiteren Ländern durchgeführt werden. 

7.  „ÖSD Zertifikat B2“ (oder höher) 

8.  „ECL-Sprachzertifikat B2“ (oder höher) von der AFU Privates Bildungsinstitut GmbH 


